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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1998

Norm

EO §152

nöGVG 1989 §17

Rechtssatz

Bei Normativbedingungen ist das Meistbot bereits mit der Erteilung des Zuschlages und nicht erst mit dem Tag der

Feststellung der Grundverkehrsbehörde, daß die Übertragung den Vorschriften des niederösterreichischen

Grundverkehrsgesetzes entspricht, zu verzinsen.
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